
Zusammenfassende Information über die Hebesätze der Gemeindesteuern für das Finanzjahr 2026

Grundsteuer 
500 v.H. des Steuermessbetrages
500 v.H. des Steuermessbetrages

Kommunalsteuer 3 v.H. der Bemessungsgrundlage

€ 69,00 für jeden angefangenen Kalendermonat
€ 103,00 für jeden angefangenen Kalendermonat
€ 343,00 für jeden angefangenen Kalendermonat

Hundeabgabe
€ 50,00 je Jahr
€ 30,00 je Jahr

Wasser 
Wasserbezugsgebühr € 1,92 je m³ zuzüglich gesetzliche USt. (10 %)
Wasseranschlussgebühr per m² umbauter Fläche € 17,79 zuzüglich gesetzliche USt. (10 %)
Wasseranschlussgebühr (Mindestanschlussgebühr) 150 m2 x € 17,79 € 2 668,50 zuzüglich gesetzliche USt. (10 %)

Kanal
Kanalanschlussgebühr per m² verbauter Fläche € 29,67 zuzüglich gesetzliche USt. (10 %)
Kanalanschlussgebühr (Mindestanschlussgebühr) 150 m2 x € 29,67 € 4 450,50 zuzüglich gesetzliche USt. (10 %)

Wohnhäuser und Wohnanlagen
Kanalbenützungsgebühr: 
- Grundgebühr jährlich per m² umbauter Fläche € 0,95 zuzüglich gesetzliche USt. (10 %)
- verbrauchsbezogene Gebühr (40 m3 x € 1,245) € 49,80 je gemeldeter Person und Jahr zuzüglich gesetzliche USt. (10 %)

Senkgrubenentleerung per m2 € 0,95 zuzüglich gesetzliche USt. (10 %)

mehr als 8 Spielapparate

je Hund
je Wachhund

Wettterminal

für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)
für Grundstücke und Liegenschaften (B)

Lustbarkeitsabgabe
Spielapparat
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Hier geht es zu den Gebühren- 
und Tarifordnungen der 

Stadtgemeinde Marchtrenk



Gewerbebetriebe
Kanalbenützungsgebühr: 
- Grundgebühr jährlich per m² umbauter Fläche € 0,58 zuzüglich gesetzliche USt. (10 %)
- verbrauchsbezogene Gebühr € 1,50 je m³ Abwassermenge zuzüglich gesetzliche USt. (10 %)

Landwirtschaftliche Objekte mit Kanalanschluss
Kanalbenützungsgebühr
- Grundgebühr jährlich per m² umbauter Fläche € 1,15 zuzüglich gesetzliche USt. (10 %)
- verbrauchsbezogene Gebühr € 60,00 je gemeldeter Person und Jahr zuzüglich gesetzliche USt. (10 %)

Abfall
Für die in Haushalten bzw. in Betrieben mit haushaltsähnlichen Gewerbeabfällen anfallenden Abfälle ist ¼-jährlich ein Abfallsammelbeitrag zu entrichten. 

Dieser beträgt:
90 l Behälter 2-wöchentliche Entleerung € 73,41 je Quartal zuzüglich 10% USt. 

90 l Behälter 4-wöchentliche Entleerung € 46,63 je Quartal zuzüglich 10% USt. 

90 l Behälter 6-wöchentliche Entleerung € 36,36 je Quartal zuzüglich 10% USt. 

240 l Behälter 2-wöchentliche Entleerung € 162,77 je Quartal zuzüglich 10% USt. 

240 l Behälter 4-wöchentliche Entleerung € 91,36 je Quartal zuzüglich 10% USt. 

770 l Behälter wöchentliche Entleerung € 991,03 je Quartal zuzüglich 10% USt. 

770 l Behälter 2-wöchentliche Entleerung € 495,52 je Quartal zuzüglich 10% USt. 

770 l Behälter 4-wöchentliche Entleerung € 266,28 je Quartal zuzüglich 10% USt. 

1100 l Behälter wöchentliche Entleerung € 1 384,09 je Quartal zuzüglich 10% USt. 

1100 l Behälter 2-wöchentliche Entleerung € 692,04 je Quartal zuzüglich 10% USt. 

1100 l Behälter 4-wöchentliche Entleerung € 364,50 je Quartal zuzüglich 10% USt.

Die Gebühr für einen Abfallsack inklusive Entleerung mit 60 l Inhalt beträgt € 6,00 zuzüglich 10% USt.. 
(Abfallgebühr € 5,75 und Sackpreis € 0,25 jeweils zuzüglich 10% USt.)
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Tourismusabgabe
Tourismusabgabe/Ortstaxe
€ 2,40 je Nächtigung
Die Abgabe ist vom Unterkunftsgeber/Unterkunftsgeberin bis zum Letzten des auf die Einhebung folgenden Monats (Fälligkeitstag) an die Gemeinde 
abzuführen.

Tourismusabgabe/Freizeitwohnungspauschale
jährliche Pauschale für Wohnungen bis zu 50 m2 Nutzfläche sowie für Dauercamper
- Pauschale: € 86,40 (das 36fache der für Nächtigungen zu entrichtenden Ortstaxe)
- Gemeindezuschlag: € 129,60 (150 % der Freizeitwohnungspauschale)

jährliche Pauschale für Wohnungen bis über 50 m2 Nutzfläche sowie für Dauercamper
- Pauschale: € 129,60 (das 54fache der für Nächtigungen zu entrichtenden Ortstaxe)
- Gemeindezuschlag: € 259,20 (200 % der Freizeitwohnungspauschale)

Die Abgabe wird mit 1. Dezember für das jeweilige Kalenderjahr fällig und ist an die Gemeinde unaufgefordert unter Bekanntgabe der Nutzfläche 
der Freizeitwohnung sowie allfälliger Berechnungen zu entrichten.
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